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Der Obmann berichtet von der Sitzung des Wohnungsausschusses vom 18.6.2012 mit folgender 
Tagesordnung:   
Vergabe einer Mietwohnung im ISG-Wohnblock Pittnerstraße 25, Wohnung Nr. 3 (Nutzfläche 82,74 m2) und 
Vergabe einer Mietwohnung im ISG-Wohnblock Zellerstraße 45, Wohnung Nr. 3 (Nutzfläche 91,03 m2);   
Allfälliges.   
  
Bürgermeisterin Scheuringer sagt, der Straßenmeister soll befragt werden, ob die Fläche neben den 
ISGWohnhäusern, auf denen nun die Autos parken, als Gehweg ausgewiesen ist;  dies ist derzeit eine 
Verkehrsbehinderung und dann könnte Polizei strafen.   
  
  
  
TOP. 12.) Vergabe von zwei ISG-Wohnungen.   
  
Die Bürgermeisterin ersucht den Obmann des Wohnungsausschusses GV. Schabetsberger um den  
Berichterstattung:   
  
GV. Schabetsberger bringt den Vergabevorschlag des Wohnungsausschusses zur Kenntnis:   
  
Vergabe der Mietwohnung im ISG-Wohnblock Pittnerstr. 25 Wohnung Nr. 3:     
*** anonymisiert ***  
  
Vergabe der Mietwohnung im ISG-Wohnblock Zellerstr. 45 Wohnung Nr. 3:  
   *** anonymisiert ***   
   Ersatz: *** anonymisiert ***  
  
Die Bürgermeisterin lässt mittels Handzeichen abstimmen.   
  
Beschluss: der Antrag erhält einstimmige Annahme.   
   
  
TOP. 13.) Bestellung einer Koordinatorin gem. OÖ.Gemeinde-Gleichbehandlungsgesetz.  
  
  
Die Bürgermeisterin berichtet, in Gemeinden, die fünf oder mehr Bedienstete beschäftigen, hat der 
Gemeinderat nach § 30 OÖ. G-GBG zu beschließen, eine oder mehrere Koordinatorinnen für eine 
sechsjährige Funktionsdauer zu bestellen.  
Die Koordinatorin hat sich mit den die Gleichbehandlung und Frauenförderung in ihrem Wirkungsbereich 
betreffenden Fragen zu befassen. Sie hat im Besonderen Aufgaben, Wünsche, Beschwerden, Anzeigen und 
Anregungen einzelner Bediensteter, die die Gleichbehandlung betreffen, entgegenzunehmen und diese 
Personen zu beraten und zu unterstützen. Die Tätigkeit der Koordinatorin ist ein unbesoldetes Ehrenamt, das 
neben den Berufspflichten und möglichst ohne Beeinträchtigung des Dienstbetriebes auszuüben ist. Die 
Koordinatorin darf in Ausübung ihrer Tätigkeit nicht beschränkt werden und aus diesem Grund nicht 
benachteiligt werden. Eine Anfrage bei allen weiblichen Bediensteten hat ergeben, dass Frau Bachmayer 
Ursula dieses Ehrenamt übernimmt. Sie stellt den Antrag, dass Frau Bachmayer künftig Koordinatorin in der 
Marktgemeinde Riedau ist.   
  
Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen gibt, lässt die Vorsitzende über ihren Antrag mittels Handzeichen 
abstimmen.   
  
Beschluss: Annahme mit  25 JA-Stimmen.    
  
  
  
  
TOP. 14.) Erlassung Frauenförderprogramm für den Zeitraum 2012-2018.  
  
  
Die Bürgermeisterin gibt den Sachverhalt bekannt:   








